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102. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die Geltendmachung von Unter-
haltsansprüchen im Ausland

103. Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens über die Übertragung
der Strafverfolgung

104. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit
und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen, geschlossen in Lugano am 16. September 1988

105. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über Geldwäsche sowie Ermittlung,
Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten

106. Kundmachung: Geltungsbereich des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Min-
derheiten

107. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens zwischen den Mitgliedstaaten der
Europäischen Gemeinschaften über das Verbot der doppelten Strafverfolgung

102. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Ausland

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen hat Kasachstan am 28. März 2000
seine Beitrittsurkunde zum Übereinkommen über die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im
Ausland (BGBl. Nr. 316/1969, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 19/2000)
hinterlegt.

Schüssel

103. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens über die Übertragung der Strafverfolgung

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarats hat die Ukraine am 1. Februar 2000
nachstehende Erklärung zum Europäischen Übereinkommen über die Übertragung der Strafverfolgung
(BGBl. Nr. 250/1980, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 46/2000) abgegeben:

Das Justizministerium der Ukraine (in Fällen von Ersuchen durch Gerichte) und die Generalstaats-
anwaltschaft der Ukraine (in Fällen von Ersuchen durch Ermittlungsorgane) sind jene Behörden, auf die
in Artikel 13 Absatz 1 des Übereinkommens Bezug genommen wird.

Schüssel

104. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen, geschlossen in Lugano am 16. September 1988

Nach Mitteilung des Schweizerischen Bundesrates hat Polen am 1. November 1999 seine
Beitrittsurkunde zum Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, geschlossen in Lugano am 16. September 1988
(BGBl. Nr. 448/1996, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 192/1998) hinterlegt.

Anlässlich der Hinterlegung der Beitrittsurkunde hat Polen nachstehende Erklärung abgegeben bzw.
Vorbehalt erklärt:

Erklärung gemäß Art. 63:

Nach Art. 3 kann nicht geltend gemacht werden in Polen: Art. 1103 und 1110 der Zivilprozess-
ordnung (Kodeks postepowania cywilnego).
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Nach Art. 32 Abs. 1 ist der Antrag in Polen an das „sad okregowy“ zu richten. Nach Art. 37 Abs. 1
und Art. 40 Abs. 1 ist ein Rechtsbehelf in Polen beim „sad apelacyjny“ einzulegen.

Nach Art. 37 Abs. 2 und 41 findet in Polen als Rechtsbehelf nur die „kasacja“ statt.

Nach Art. 55 ersetzt dieses Übereinkommen die folgenden Abkommen:
– der in Wien am 11. Dezember 1963 unterzeichnete polnisch-österreichische Vertrag über die

wechselseitigen Beziehungen in bürgerlichen Rechtssachen und über Urkundenwesen *);
– das in Warschau am 5. April 1967 unterzeichnete polnisch-französische Abkommen über das

anwendbare Recht, die Gerichtsbarkeit und Vollstreckung von Entscheidungen auf dem Gebiet
des Personen- und Familienrechts;

– das in Athen am 24. Oktober 1979 unterzeichnete polnisch-griechische Abkommen über
gegenseitige Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen und

– das in Warschau am 28. April 1989 unterzeichnete polnisch-italienische Abkommen über
gegenseitige Rechtshilfe und die Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in Zivilsachen.

Vorbehalt gemäß Art. I lit. b des Protokolls Nr. 1 über bestimmte Zuständigkeits-, Verfahrens- und
Vollstreckungsfragen:

Die Republik Polen behält sich das Recht vor, in anderen Vertragsstaaten ergangene Entscheidungen
nicht anzuerkennen und zu vollstrecken, wenn die Zuständigkeit des Gerichts des Ursprungsstaats nach
Artikel 16 Abs. 1 lit. b ausschließlich dadurch begründet ist, dass der Beklagte seinen Wohnsitz in dem
Ursprungsstaat hat und die unbewegliche Sache in dem Hoheitsgebiet der Republik Polen gelegen ist.

Einer weiteren Mitteilung des Schweizerischen Bundesrates zufolge hat Portugal am 16. Oktober
1999 nachstehende Erklärung abgegeben:

In Art. 3 werden die sich auf Portugal beziehenden Gesetzesstellen durch Art. 65 und Art. 65a der
Zivilprozessordnung (Codigo de Processo Civil) und Art. 11 der Arbeitsprozessordnung (Codigo de
Processo de Trabalho) ersetzt. Gemäß Art. 32 des Übereinkommens ist der Antrag in Portugal an das
„Tribunal de Comarca“ zu richten.

*) Anmerkung: Lediglich der siebente Abschnitt (Art. 48 bis 55) des Vertrags (BGBl. Nr. 79/1974) wird durch das
Lugano-Übereinkommen ersetzt; die anderen Abschnitte bleiben unberührt.

Schüssel

105. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von
Erträgen aus Straftaten

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarats hat Ungarn am 2. März 2000 seine Ratifika-
tionsurkunde zum Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung
von Erträgen aus Straftaten (BGBl. III Nr. 153/1997, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III
Nr. 56/2000) hinterlegt.

Anlässlich der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde hat Ungarn nachstehende Vorbehalte erklärt:

In Übereinstimmung mit Art. 6 Abs. 4 behält sich Ungarn das Recht vor, Abs. 1 dieses Artikels nur
auf die in seinem Strafgesetzbuch vorgesehenen Haupttaten anzuwenden.

Im Hinblick auf Art. 14 Abs. 3 erklärt Ungarn, dass Abs. 2 vom Art. 14 nur vorbehaltlich seiner
Verfassungsgrundsätze und der Grundzüge seiner Rechtsordnung Anwendung findet.

In Übereinstimmung mit Art. 21 Abs. 2 erklärt Ungarn, dass gerichtliche Schriftstücke ausschließlich
durch seine Zentrale Behörde zugestellt werden.

In Übereinstimmung mit Art. 25 Abs. 3 müssen Ersuchen und beigefügte Schriftstücke in ungari-
scher Sprache oder in einer der offiziellen Sprachen des Europarats verfasst oder mit einer Übersetzung in
eine dieser Sprachen versehen sein. Jedoch erklärt Ungarn seine Bereitschaft, Übersetzungen der
Ersuchen und beigefügten Schriftstücke in Deutsch anzunehmen.

In Übereinstimmung mit Art. 32 Abs. 2 erklärt Ungarn, dass die von ihm nach Kapitel III zur
Verfügung gestellten Informationen oder Beweismittel ohne seine vorherige Zustimmung nicht von den
Behörden der ersuchenden Vertragspartei für andere als die im Ersuchen bezeichneten Ermittlungen oder
Verfahren verwendet oder übermittelt werden dürfen.

Schüssel
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106. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Rahmenüber-
einkommens zum Schutz nationaler Minderheiten

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des Europarats haben folgende weitere Staaten ihre
Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten
(BGBl. III Nr. 120/1998, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 77/1999) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde:

Albanien 28. September 1999
Bosnien und Herzegowina 24. Februar 2000
Bulgarien 7. Mai 1999
Irland 7. Mai 1999
Litauen 23. März 2000
Norwegen 17. März 1999
Schweden 9. Februar 2000

Anlässlich der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde haben nachstehende Staaten Erklärungen
abgegeben:

Bulgarien:

Im Bekenntnis zu den Werten des Europarates und im Bestreben der Integration Bulgariens in die
europäischen Strukturen, verpflichtet einer Politik zum Schutz der Menschenrechte und Toleranz gegen-
über den Minderheiten und deren voller Integration in die bulgarische Gesellschaft, erklärt die National-
versammlung der Republik Bulgariens, dass die Ratifikation und Umsetzung der Rahmenkonvention zum
Schutz nationaler Minderheiten kein Recht impliziert, Maßnahmen zu setzen, die die territoriale Integrität
und Souveränität des einheitlichen bulgarischen Staates sowie die innere und äußere Sicherheit verletzen.

Schweden:

Nationale Minderheiten in Schweden sind Sami, Schwedische Finnen, Tornedal Finnen, Roma und
Juden.

Schüssel

107. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften über das
Verbot der doppelten Strafverfolgung

Nach Mitteilung des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten Belgiens hat Belgien am
2. Februar 2000 seine Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen zwischen den Mitgliedstaaten der
Europäischen Gemeinschaften über das Verbot der doppelten Strafverfolgung (BGBl. III Nr. 1/2000)
hinterlegt.

Anlässlich der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde hat Belgien nachstehende Erklärungen abge-
geben:

Art. 4.3:

Die Behörden, die befugt sind, Auskünfte einzuholen und entgegenzunehmen, sind die Justizbe-
hörden.

Art. 6.3:

Das Übereinkommen tritt für Belgien im Verhältnis zu anderen Staaten, welche dieselbe Erklärung
abgegeben haben, 90 Tage nach der Hinterlegung in Kraft.

Schüssel


